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16.01.2023 

 

Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie Änderung des Flächennutzungsplanes mit 

Landschaftsplan „Solarpark Seybothenreuth“ 

 

Umweltbezogene Stellungnahmen aus der Unterrichtung der Behörden und Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

 

 

Regierung von Oberfranken – 19.09.2023  

 

Gegen die o.a. Bauleitplanung der Gemeinde Seybothenreuth werden keine grundsätzlichen 

Einwände erhoben. 

 

Aus agrarstruktureller Sicht weisen wir auf Folgendes hin: 

 

ln der Begründung der Standortwahl (S. 9) wird das Wort Ackerzahlen verwendet, gemeint ist 

aber wohl wie im weiteren Text beschrieben die Bodenzahl. Für die Standortwahl relevant ist 

jedoch die Ackerzahl. Wir bitten dies entsprechend zu korrigieren. 

 

Zudem bitten wir nach Verfahrensabschluss um Übermittlung der rechtskräftigen Fassung der 

Bauleitpläne mit Begründung und der Bekanntmachung auf digitalem Wege (Art. 30 BaylpG) 

unter Verwendung des einheitlichen Betreffs "Rechtswirksamkeit eines Bauleitplans oder einer 

Satzung nach § 34 Abs. 4 oder § 35 Abs. 6 BauGB" an folgende E-Mail-Adresse:  

poststelle@reg-ofr.bayern.de. 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung hinsichtlich der Bodenzah-

len korrigiert. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest 

mit der Korrektur in der Begründung und der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 

 

Beschlussvorschlag FNP Änderung 

 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 

 

 

 

mailto:poststelle@reg-ofr.bayern.de
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Landratsamt Bayreuth – 15.09.2023 

 

I. Baurecht 

 

Aus städtebaulicher sowie bauplanungsrechtlicher Sicht bestehen gegen die geplante Aufstel-

lung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans "Solarpark Seybothenreuth" mit gleichzeitiger 

Änderung des Flächennutzungsplans grundsätzlich keine Bedenken. Auf nachfolgende Hinwei-

se und Informationen wird verwiesen. Wir bitten um Berücksichtigung im Rahmen der weiteren 

Planungen. 

 

1. Unter Berücksichtigung dessen, dass keine Geschossigkeit festgesetzt wurde, erscheint die 

zulässige Wandhöhe für Nebengebäude sehr hoch. Wir bitten hier um Überprüfung und ggf. 

Anpassung. 

 

2. Entsprechend dem Hinweis auf der Begründung sind für die Aufstellung des Bebauungspla-

nes und die Änderung des Flächennutzungsplanes zwei getrennte Berichte zu erstellen. 

 

3. Die Gesetzesgrundlagen sind zu aktualisieren. 

 

II. Naturschutz 

 

Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege besteht mit der Planung Einverständ-

nis. 

 

Es gilt Folgendes zu beachten: 

 

• Die im LBP dargestellten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind 

umzusetzen. 

• Eine ökologische Baubegleitung wird empfohlen. 

• Die Fertigstellung der Ausgleichsflächen ist der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

• Die Ausgleichsflächen sind durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster am Landesamt 

für Umwelt in Hof zu melden. 

 

 

III. Immissionsschutz 

 

Seitens des Immissionsschutzes kann ohne ein Blendgutachten keine abschließende Beurtei-

lung erfolgen. Dabei ist die Flurnummer 97/11 ebenfalls zu berücksichtigen, da sich dort auch 

Büroräume befinden. 

 

 

IV. Wasserrecht 

 

Grundsätzlich gilt 

 

• Die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammelten Nieder-

schlagswasser (NWFreiV) und die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von ge-

sammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) oder in Oberflächenge-

wässer (TRENOG) müssen beachtet werden. 

• Ist während der Baumaßnahme eine Bauwasserhaltung erforderlich, ist beim Landratsamt 

eine Erlaubnis nach Art. 70 BayWG zu beantragen. 

• Die Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Verordnung 
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• über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind einzuhalten. Auf 

eine Anzeigepflicht nach § 40 AwSV für nach § 46 Abs. 2 oder Abs. 3 AwSV für prüfpflichtige 

Anlagen mindestens sechs Wochen vor Baubeginn wird hingewiesen. Eine Errichtung ist 

erst nach Ablauf von sechs Wochen nach Eingang der vollständigen Anzeigeunterla-

gen möglich, es sei denn, das Landratsamt hat den Baubeginn eher freigegeben. Mus-

terformulare für eine Anzeige nach § 40 AwSV sind auf der Internetseite des Landratsamtes 

Bayreuth zum Download erhältlich. 

 

Sollten im Zuge der Durchführung vorhandene Wegseitengräben oder auch nur zeitweilige 

wasserführende Kleingewässer vorübergehend gekreuzt werden, sind diese von Ablagerungen 

freizuhalten und nach Möglichkeit zu überbrücken. Sofern dies nicht möglich ist und stattdessen 

eine Verrohrung vorgesehen werden muss, ist diese zur Sicherstellung eines schadlosen Was-

serabflusses in Abstimmung mit der Kommune als Unterhaltsverpflichtetem ausreichend groß 

zu dimensionieren, sohlgleich einzubringen, so kurz wie möglich zu halten und regelmäßig zu 

unterhalten. 

 

Sofern Drainagen durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden, ist deren Funktion wiederher-

zustellen bzw. entsprechender Ersatz zu schaffen. 

 

Hinsichtlich der Abwasserbeseitigung gilt Folgendes: 

 

Schmutzwasser 

Falls in Betriebsgebäuden Toiletten vorhanden sind, müssen diese am gemeindlichen 

Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Da die Reinigung der Photovoltaikelemente nur 

mit Wasser unter Ausschluss von grundwasserschädigenden Chemikalien erfolgt, fällt auf der 

gesamten Anlage ansonsten kein Schmutzwasser an. 

 

Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser soll breitflächig über eine belebte Oberbodenschicht versickert wer-

den. Eine gezielte Sammlung von Niederschlagswasser findet nicht statt, weshalb die Beseiti-

gung nach aktuellem Kenntnisstand keiner gesonderten Erlaubnis bedarf. 

Generell gilt, dass für das Versickern von Niederschlagswasser oder das Einleiten in ein Ge-

wässer, 

 

• die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung vom 01.01.2000 für 

die erlaubnisfreie Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser bzw.  

• die Anforderungen der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Nieder-

schlagswasser in oberirdische Gewässer bzw. in das Grundwasser sowie  

• die allgemein anerkannten Regeln der Technik  

 

zu beachten sind. 

 

Sollte das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept abgeändert werden, könnte eine wasser-

rechtliche Erlaubnis notwendig werden. 

 

Generell ist das Wasserwirtschaftsamt Hof unbedingt am Verfahren zu beteiligen. Auf die Stel-

lungnahme des Wasserwirtschaftsamtes wird verwiesen. 

 

 



4 
 
 
 

 

V. Sonstiges 

 

Von Seiten der weiteren Fachstellen (Behindertenbeauftragter, Kreisbrandrat, FB 40 - Boden-

schutzrecht, FB 50 - Gesundheitswesen) wurden keine Bedenken gegen die Planungen vorge-

tragen. 

 

Die Kommunalaufsicht war im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB nicht 

zu beteiligen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass mit der Aufstellung von Bauleitplanun-

gen verbundene kommunalrechtliche als auch haushalts- und abgabenrechtliche Aspekte durch 

die Kommune eigenverantwortlich zu beachten sind. Konkrete Fragestellungen hierzu wären bei 

Bedarf unter Darlegung der eigenen Rechtseinschätzung der Kommune direkt an die Kommu-

nalaufsicht am Landratsamt Bayreuth (Fachbereich 20) heranzutragen. 

 

Wir bitten, uns über den weiteren Fortgang dieser Bauleitplanung zu informieren und im Rah-

men des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen. 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

Baurecht 

Die Wandhöhe der Nebenanlagen wird korrigiert. Wie im Vorentwurf dargestellt, werden zwei 

Berichte für die jeweiligen Bauleitplanverfahren erstellt. Die sich in der Zwischenzeit geänderten 

Gesetzesgrundlagen werden in den Begründungen angepasst. 

 

Naturschutz 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung hinsichtlich des Monitorings 

ergänzt. Die Meldung zur Umsetzung der Ausgleichsflächen an das Ökoflächenkataster und an 

die UNB wird unter Hinweise noch ergänzt. 

 

Immissionsschutz 

Ein Blendgutachten wurde erstellt, mit dem Ergebnis, dass keine Blendwirkungen auf den Sied-

lungsbereich auftreten. Weitere Vorkehrungen zur Minimierung der Blendwirkung sind nicht er-

forderlich. 

 

Wasserrecht 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen- Eine Einleitung von Niederschlagswasser ist 

nicht vorgesehen, vielmehr ist unter B 4.5 die Versickerung und Rückhaltung auf der Fläche 

festgesetzt. Der Vollzug der AwSV wird bei der Umsetzung des Vorhabens berücksichtigt. 

Die Freihaltung von Gräben bei der Kabelverlegung wird bei der Umsetzung des Leitungsgra-

bens berücksichtigt. 

Schmutzwasser fällt aufgrund der Art des Vorhabens nicht an. 

 

Sonstiges 

Dass von den Stellen Behindertenbeauftragter, Kreisbrandrat, FB 40 - Bodenschutzrecht, FB 50 

– Gesundheitswesen keine Bedenken gegen die Planungen vorgetragen wurden, wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest, 

mit der Korrektur der Wandhöhe bei den Nebenanlagen, der Ergänzung des Sondergebiets auf 

der TF 281 im Entwurf, der Meldung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen unter Hinweise 

im Planblatt  sowie mit einem eigenständigen Bericht für den Bebauungsplan mit den korrigier-

ten Gesetzesgrundlagen. 
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Beschlussvorschlag FNP Änderung 

 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf sowie mit einem eigenständigen Bericht für die Änderung des FNP mit den korrigierten 

Gesetzesgrundlagen. 

 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – 30.08.2023 

 

Auf den Flurnummern 276, 278, 74, 66 und 67, sowie Teilflächen der Fl. Nm. 279 und 96, alle 

Gemarkung Seybothenreuth, ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

für das Sondergebiet "Solarpark Seybothenreuth" und die Änderung des Flächennutzungspla-

nes geplant. Der Geltungsbereich umfasst ca. 7,5 ha, die derzeit landwirtschaftlich als Acker-

land genutzt werden. 

 

Grundsätzlich gilt, dass Grund und Boden ein nicht vermehrbares Gut sind und auch eine wich-

tige Funktion für den Naturhaushalt haben. So soll nach § 1 Baugesetzbuch mit Grund und Bo-

den sparsam und schonend umgegangen werden. 

 

Bezugnehmend auf "Hinweise des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-

kehr" zur Bau- und landesplanerischen Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Stand 

10.12.2021) wird auf folgendes hingewiesen: 

 

- Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2023) sollen laut Zi. 6.2.3 Freiflächen-

Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden. An geeigne-

ten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nut-

zungen dieser Flächen, insbesondere der landwirtschaftlichen Produktion hingewirkt wer-

den. 

 

Eine gewisse Vorbelastung ist durch die Nähe zur Bundesstraße 22 gegeben. Einer weite-

ren Ausweitung der Solarfläche in größerer Entfernung zur B22 stehen wir kritisch gegen-

über. 

 

- -Grundsätzlich (LEP 2023 Zi. 5.4.1) sollen land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete in 

ihrer Flächensubstanz erhalten werden. Insbesondere für die Landwirtschaft besonders ge-

eignete Flächen sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in 

Anspruch genommen werden. Ebenso sollen die räumlichen Voraussetzungen für eine viel-

fältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine 

nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Be-

völkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln unterstützt und weiterentwickelt werden. 

 

Die Grundstücke, auf der die geplanten Freiflächenphotovoltaikanlagen errichtet werden sol-

len, haben Ackerzahlen zwischen 34 und 38 Bodenpunkten. Der Landkreisdurchschnitt liegt 

bei 36 Bodenpunkten. Die überplante Fläche liegt somit im Durchschnitt des Landkreises. 

Es werden zwar keine höherwertigen Böden überplant, aber aufgrund knapper werdender 

landwirtschaftlicher Flächen ist es absolut notwendig, den Flächenverbrauch, auch wenn er 

für umweltfreundliche regenerative Energieerzeugung genutzt werden soll, so gering wie 

möglich zu halten. 

Weiterhin ist unbedingt darauf zu achten, dass Landschaftsteile als Gesamtheit erhalten 

bleiben. 
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Auf Folgendes wird hingewiesen: 

 

- Die Zufahrt zu den angrenzenden Flächen und deren Bewirtschaftung muss im bisherigen 

Umfang gewährleistet bleiben. Das gilt insbesondere für bestehende Wirtschaftswege. 

 

- Es ist dafür zu sorgen, dass bei extremen Niederschlagsereignissen angrenzende landwirt-

schaftliche Grundstücke nicht durch abfließendes Oberflächenwasser beeinträchtigt werden. 

 

- -Die Abstände und die Höhe von Bepflanzungen sind so zu wählen, dass es zu keiner Be-

einträchtigung (Schattenwurf, Nährstoffentzug, ... ) angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-

flächen kommt. 

 

- Die regelmäßige Pflege der Grünflächen hat so zu erfolgen, dass das Aussamen eventueller 

Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit Kulturpflanzen 

bestellten Nachbarflächen vermieden wird. 

 

- Die Funktionsfähigkeit der Grundstücksentwässerung während der Bauzeit und auch nach 

Fertigstellung muss gewährleistet sein. Unterbrochene (dauerhaft oder vorübergehend 

durch die Baumaßnahmen) oder beschädigte Drainagen sind in ihrer vollen Funktionsfähig-

keit wiederherzustellen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hier Spätschäden 

evtl. erst nach einigen Jahren (z. B. in besonders niederschlagsreichen Jahren) auftreten 

bzw. erkennbar sind. 

 

- Bei der Berechnung der ökologischen Ausgleichsflächen wird empfohlen, diese auf ein Min-

destmaß zu beschränken. Keinesfalls dürfen über das Planungsareal hinaus weitere land-

wirtschaftliche Nutzflächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Statt-

dessen sollten Alternativen wie z.B. Waldumbaumaßnahmen oder Maßnahmen zur Aufwer-

tung bestehender, dem Naturschutz bereits zur Verfügung gestellter Flächen als Ausgleich 

akzeptiert werden. 

 

- Die Betreiber der PV-Anlage sind in geeigneter Weise zu informieren, dass es durch ord-

nungsgemäße Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen u.a. mit rotie-

renden Maschinen zu Steinschlägen und Staubemissionen kommen kann, aus denen keine 

Ersatzansprüche geltend gemacht werden können. 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 

Flächen wird ausdrücklich in die Abwägung eingestellt. In der Gesamtbetrachtung der Belange 

zur landwirtschaftlichen Nutzung auf der einen Seite, den Belangen der Energieversorgung auf 

der anderen Seite, wird die Planung am vorliegenden Standort als sinnvoll erachtet, unter den 

Aspekten, dass die Flächen für die Landwirtschaft nicht verloren gehen und der Ausbau der 

Energieinfrastruktur für eine klimafreundlichere Energie im überragenden öffentlichen Interesse 

liegt (neue Ziel 6.1.1 LEP). 

 

Die angrenzenden Flächen können über das bestehende Wegenetz weiterhin angefahren wer-

den.  

Für die Rückhaltung sind Rückhaltemulden vorgesehen. 

Bei der Bepflanzung werden die Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Flächen eingehalten 

(siehe D1), eine Pflege der Gehölze ist vorgesehen (siehe B 4.2). 

Für die Ansaat und Pflege sind Festsetzungen vorgesehen (siehe B 4.2). 

Die Funktionsfähigkeit der Dränage ist durch den Pachtvertrag zwischen Eigentümer und Vor-

habenträger vertraglich geregelt. 
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Bei den Ausgleichsflächen werden Flächen in Anspruch genommen die aufgrund des Flächen-

zuschnitts und Größe nicht mehr sinnvoll landwirtschaftlich genutzt werden können. 

Die Duldung landwirtschaftlicher Immissionen ist unter D 5 berücksichtigt  

 

Eine Planungsänderung ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest, 

mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im Entwurf. 

 

Beschlussvorschlag FNP Änderung 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 

 

 

Wasserwirtschaftsamt Hof – 30.08.2023 

 

1. Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete 

Das Vorhaben berührt keine amtlich festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete. 

 

2. Bodenschutz, Grundwasser 

Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt. Nach Baugesetz-

buch (BauGB) Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ist für die vorhandenen Böden eine 

Bestandsaufnahme und Bewertung der im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) aufgeführ-

ten Bodenfunktionen durchzuführen. 

 

Für die Bodenuntersuchung einschließlich der Bodenfunktionsbewertung wird empfohlen, einen 

qualifizierten Fachgutachter zu beauftragen. Dabei sind ggf. vorhandene geogene bzw. großflä-

chig siedlungsbedingte Bodenbelastungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind geeignete 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden aufzuzeigen. 

 

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz 

des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 

und DIN 19731 zu berücksichtigen. Zudem wird empfohlen, im Vorfeld von Baumaßnahmen bei 

Böden mit hoher Funktionserfüllung oder besonders empfindlichen Böden eine bodenkundliche 

Baubegleitung einschließlich Bodenschutzkonzept, gemäß DIN 19639 Bodenschutz bei Pla-

nung und Durchführung von Bauvorhaben vorzusehen. 

 

Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzögerun-

gen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. 

Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenma-

terial innerhalb der Baufläche. 

 

3. Abwasserbeseitigung und Gewässerschutz 

Das anfallende Niederschlagswasser wird weiterhin flächig vor Ort über die belebte Oberbo-

denzone versickern. Hiermit besteht aus abwassertechnischer Sicht Einverständnis. Die Er-

schließung ist somit gesichert. 

 

4. Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz, Überschwemmungsgebiete 

Die vorgesehenen Flächen grenzen z.T. an den Rostinggraben, ein Gewässer III. Ordnung. 

Südlich der B22 liegt an besagtem Gewässer ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet vor. 



8 
 
 
 

 

Negative Einflüsse auf das Überschwemmungsgebiet sind grundsätzlich zu vermeiden. Die vor-

gesehenen Maßnahmen zur Reduktion der Bodenverdichtung und Gründung nur in Ausnahme-

fällen mittels punktuellen Betongründungen, sowie das Anlegen von Versickerungsmulden sind 

aus Sicht des WWA Hof geeignet, um eine Verschlechterung des bestehenden Zustands ver-

meiden zu können. 

 

Auswirkungen auf den Abfluss größerer Hochwasserereignisse (HQ100) sind nach vorläufiger 

Einschätzung des WWA nicht zu erwarten. 

 

5. Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungs- bzw. Flächennutzungsplanes sind uns derzeit keine Altlas-

ten, schädliche Bodenveränderungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Jedoch liegt in 

unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage eine Altablagerung. 

Hinsichtlich etwaiger, uns unbekannter, Altlasten und deren weitergehenden Kennzeichnungs-

pflicht gemäß Baugesetzbuch sowie der bodenschutz- und altlastenbezogenen Pflichten (vgl. 

BayBodSchVwV) empfehlen wir ergänzend einen Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster 

des Landratsamtes Bayreuth. 

 

Sollte dennoch bei Baumaßnahmen organoleptisch auffälliges Material entdeckt werden, ist ein 

Fachbüro einzuschalten und es sind die zuständigen Behörden zu informieren (gesetzliche 

Meldepflicht nach Art. 1 Abs.1 BayBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 3 u. 6 BBodSchG). 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

Zu 1. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Bodenschutz ist unter D 3 bereits berück-

sichtigt. Eine Versiegelung ist nicht vorgesehen bzw. diese betrifft nur den Bereich geplanter 

Trafostationen. Oberboden und überschüssiger Boden wird soweit im geringem Umfang erfor-

derlich, im Bereich des Vorhabens wieder eingebaut. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um negative Auswirkungen auf das Einzugsge-

biet des Rostinggrabens zu vermeiden, sind Maßnahmen im Umgang mit dem Niederschlags-

wasser festgesetzt (siehe B 4.5). 

 

Zu 5. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das LRA wurde beteiligt, die Meldepflicht ist in 

D 3 enthalten.  

 

Eine Planungsänderung ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest, 

mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im Entwurf. 
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Beschlussvorschlag FNP Änderung 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 

 

 

Staatliches Bauamt Bayreuth – 06.09.2023 

 

1. Bauverbotszone 

Die im Plan dargestellte Bauverbotszone von 20,0 m ist aufgrund der künftigen Ausbauabsicht 

im Bereich der B22 von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. 

 

2. Blendwirkung 

Die Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße darf nicht negativ beeinträchtigt werden. 

Blendungen etc. der Verkehrsteilnehmer sind auszuschließen. Dies trifft insbesondere auch 

dann zu, wenn Wälder etc. in unmittelbarer Umgebung verändert werden. Bei Bedarf ist nach 

Installation der PV-Elemente mit geeigneten Mitteln (Sichtschutzanlagen, blendreduzierte Ele-

mente etc.) eine Blendung über den Jahresverlauf sicher auszuschließen. 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

Zu 1. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die Bepflanzung wird für die 

Teilfläche 2 reduziert, wenngleich zwischen der B 22 und dem Vorhaben bereits Gehölze am 

Fahrbahnrand stehen. 

 

Zu 2. 

Ein Blendgutachten wurde erstellt, für die einzelnen Teilflächen wurde untersucht, ob Blendwir-

kungen auf Fahrzeugführer der B 22 bzw. ST 2463 bestehen, mit dem Ergebnis, dass vom Vor-

haben entweder keine Blendwirkungen ausgehen, oder diese sehr unwahrscheinlich sind. 

 

Eine Planungsänderung ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest, 

mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im Entwurf. 

 

Beschlussvorschlag FNP Änderung 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 
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Bayerischer Bauernverband – 04.09.2023 

 

Die Planungsgebiete grenzen jeweils an land- und forstwirtschaftliche Wege an. Einfriedungen 

sind in einem ausreichenden Abstand zu den Wegen zurückzusetzen. Landwirtschaftliche Fahr-

zeuge müssen sich in der Flur mit Erntevorsätzen und Anbaugeräten bewegen können. Die 

Sicherstellung der Wiederherstellung in Anspruch genommener Wege ist sicherzustellen. Be-

hinderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs, auch während der Bauzeit, sind zu vermeiden. 

 

Im Übrigen wird der Wunsch des Eigentümers von uns akzeptiert und auf eine weitere Stellung-

nahme wird verzichtet. 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zäune und Tore sind mindestens 5 m von land-

wirtschaftlichen Wegen entfernt. Eine Planungsänderung zum Vorhaben ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest, 

mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im Entwurf. 

 

Beschlussvorschlag FNP Änderung 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. – 01.09.2023 

 

Der vorgelegte Bebauungsplan des Solarparks entspricht im Wesentlichen den für diese Be-

bauung aufgestellten Eingriffsregelungen des Bayrischen Landtags. 

 

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist grundsätzlich zu begrüßen. Die zu überbauenden Flä-

chen werden derzeit als Ackerland genutzt. Auch wenn dieses kein seltener geschützter Le-

bensraum ist, so bleibt zu bedenken, dass die stete Verringerung von Ackerfläche zugunsten 

anderer Nutzung längerfristig zu einer Verringerung der landwirtschaftlichen Produktion und 

damit letztlich des Nahrungsangebotes führen wird. Es bleibt daher die Frage offen, warum die 

Gemeinde nicht zunächst die in der Gemeinde vorhandenen geeigneten Dachflächen für PV-

Anlagen vorsieht: 

https://www.solare-stadt.de/region-bayreuth/Solar-

Rechner?lat=49.894025&lon=11.705175&zoom=14 

 

Außerdem grenzen an alle Flächen Biotope der Biotopkartierung Bayern an, die zum Teil in den 

Plan nicht eingezeichnet wurden. Es ist also eine Neuabgrenzung geschützter Bereiche nach 

aktuellem Stand dringend erforderlich, und diese müssen bei den Baumaßnahmen beachtet 

sowie für die Zukunft dauerhaft geschützt werden. 

 

Schließlich müssen Mechanismen mit dem Betreiber vertraglich vereinbart werden, die eine 

extensive Pflege der Anlage, vor allem ohne den Einsatz von Pestiziden, garantieren. Diese 

Maßnahme ist insbesondere im Hinblick auf die Nähe von Gewässern (Rostinggraben) unab-

dingbar. Die Neigung der Module sollte 30° nicht übersteigen, um Vogelkollisionen zu vermei-

den. 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

Nach dem Monitoring-Bericht zum Umbau der Energieversorgung Bayerns (Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: S. 33) besteht derzeit ein 

Energieverbrauch pro Einwohner von 33.000 kWh pro Jahr. Zur Deckung des Energiebedarfes 

https://www.solare-stadt.de/region-bayreuth/Solar-Rechner?lat=49.894025&lon=11.705175&zoom=14
https://www.solare-stadt.de/region-bayreuth/Solar-Rechner?lat=49.894025&lon=11.705175&zoom=14
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mit erneuerbaren Energien sind daher zwangsläufig neben Windkraftanlagen auch Photovoltaik-

Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen erforderlich. Alternative Flächen wie Dach-

flächen und Parkplatzflächen werden nicht ausreichen den Energiebedarf zu decken. 

 

Eine Planungsänderung zum Vorhaben ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 

Die Gemeinde hält am Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Seybothenreuth“ fest, 

mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im Entwurf. 

 

Beschlussvorschlag FNP Änderung 

Die Gemeinde hält an der Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Be-

reich „Solarpark Seybothenreuth“ fest, mit der Ergänzung des Sondergebiets auf der TF 281 im 

Entwurf. 

 


